
E 156 - NR'XVII.GP. 
Entschließung 

des Nationalrates vom 7. Juni 1990 

anläßlich der Verhandlung 

des Berichtes des Ausschusses für Wissenschaft und Forschung über die Regierungs

vorlage (1238 der Beilagen): Bundesgesetz, mit dem das Universitäts-Organi

sationsgesetz (UOG) geändert wird (1364 der Beilagen) 

sowie 

des Berichtes des Ausschusses für Wissenschaft und Forschung über die Regierungs

vorlage (1241 der Beilagen): Bundesgesetz, mit dem das Kunsthochschul-Organi

sationsgesetz geändert wird (1366 der Beilagen) 

Die Universitäten und Hochschulen künstleri
scher Richtung weisen n:tch wie vor einen hohen 
personellen Nachhol- bzw. Zus:ttzhed:trf :tuf, weil 
den in den letzten zwei Jahrzehnten besonders st:trk 
gestiegenen Studentenz:thlen, den Swdienrdorlllen 
mit der Einfiihrung neuer Studienrirhlllngcn und 
-zweige, der Einführung neuer Ulllerrichtsformen 
und den Konsequenzen :tus hochschuldid:tktischen 
Erkenntnissen sowie der Notwendi~keit der Sre7.ia
lisierulIg, Intensivierullg ulld IlIt('l1lrtti(lllrtli~ierlillg 

der Forschung keine adäquate Steigerung der Zahl 
der Planstellen gegenüberstand. 

Die I\lehrerfordernisse in der Lehre mußten 7.U 
einem wesentlichen Teil durch rellluneriene Lehr-

:tufträge ahgedeckt werdell; eille rel:\liv große Z:thl 
von Lclrrhcauftrrtgtcn illShcsotldcrc :tn deli KlImt
hochschulen üht eine so urnhngrciclre und "haupt
berufliche" Lehrtätigkeit :llIS,' die delll \' en\"Cn
dungshild eincs IJllivClsitätslchrns im Dielmver
hältllis entsrricht (wgcnanlltc "ExistC'n7.lektoren"). 

Die Bundesregierung ""ire! d:thcr ersucht, die 7.ur 
Beseitigul1g des Persoll:tlnotst:tlldn der Univenitä
t('11 lIlId J Inchsrhulcn erfnrdc:rlidwll I\1:lßIl:thmell 
:tuf dern Sektor des SlclkllplrtllcS 7.1I SCllcn uliJ 
entsprechende Anträge :tn den N:ttionalrat zu 
stellen. Hiebei soll besonders :tuch eine Lösung des 
Prohlems der ,,Fxistcl1zlektorcll" an dcn Hoclrschu
len und Univcrsitätcn gefunden werden. 
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